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Einfuhr von
Baumwolle, roh
Garne, roll, einfach

„ gezwirnt
„ gefärbt

Gewebe, roh u. gebleicht

1915 1914 1913

kg 31,765,700 21,968,900 27,274,600

„ 3,359,100 1,043,600 1,830,000

„ 2,598,700 1,016,400 1,369,500

53,000 85,100 143,800

„ 4,600,000 2,095,900 4,937,100

jetzt sind Geschäfte, lieferbar im Januar-Februar 1917, ab-
geschlossen worden. En vogue sind jetzt hauptsächlich
Taffet, Mousseline, Velours, Crêpon, Voile und Foulard-Gc-
webe, Crêpe de Chine scheint nachzulassen.

„ gefärbt u. bedruckt „ 338,100 429,500 630,700
Buntgewebe „ 82,700 172,900 268,400

Dabei verteilte sich im Jähr 1915 die Einfuhr der rohen, ein-
fachen Garne auf Garne bis Nr. 19 mit 1,115,700 kg und auf Garne
der Nr. 20—119 mit 0,351,900 kg. Bei den Robgeweben entfielen
647,900 kg auf Ware im Gewichte von 12 kg und mehr per
100 m* und 2,384,400 kg auf Ware im Gewichte von 6 bis 12 kg
per 100 m*.

Zunächst läßt sich feststellen, daß die Einfuhr im Jahr 1915
eine ansehnliche gewesen ist, wobei allerdings der weitaus größte
Teil auf das erste Halbjahr entfällt, d. h. auf die Zeit vor Inkraft-
treten der Société suisse de surveillance. Zur Beurteilung der tat-
sächlichen Verhältnisse darf aber nicht auf die Zahlen des Jahres
1915 aliein abgestellt werden; es ist vielmehr in Berücksichtigung
zu ziehen, daß die verhältnismäßig starke Einfuhr 1915 die not-
wendige Ergänzung zu den verminderten Beziigen des Vorjahres
bildet. Da für die schweizerische Baumwolle verbrauchende In-
dustrie keinerlei Notwendigkeit vorlag, ihre Erzeugung einzu-
Schränken, einzelne Zweige vielmehr infolge Verstärkung der Pro-
duktionsmiltel oder der Mode und Konjunktur erhöhte Ansprüche
an die Baumwollversorgung stellten, so mußte der Ausfall des
Jahres 1914 eben nach Möglichkeit ausgeglichen werden.

Der neue türkische Zolltarif. Das türkische Parlament hat den
neuen Zolltarif Mitte März genehmigt und es wird dieser am
14. Dezember 1916 in Kraft treten. Inzwischen werden Verhand-
lungen mit den verbündeten und neutralen Staaten gepflogen, um
Handelsverträge abzuschließen, die zu einer Herabsetzung der An-
sätze führen sollen. Ob in dieser kurzen Spanne Zeit und im Hin-
blick auf die Kriegscrcignissc der Abschluß von Verträgen noch

möglich sein "wird, bleibe dahingestellt. Zurzeit besitzt die Türkei
mit keinem Staat einen Handelsvertrag. Sie erhebt Wertzölle, die

ursprünglich 11 Prozent vom Wert betrugen und seit Kriegsaus-
bruch zunächst auf 15 und später auf 30 Prozent erhöht worden sind.

Der neue Zolltarif sieht folgende Ansätze vor in Gold-Piaster
für 100 kg: Seidengarne und Nähseide 6,400 Piaster; ganz- und
halbseidene Gewebe 5,800—17,500 Piaster; seidene Spitzen 20,000
Piaster. Es handelt sich also um außerordentlich hohe Ansätze,
deren Ermäßigung allerdings sehr notwendig sein wjrd, soll über-
haupt die Ausfuhr von Seidenwaren nach der Türkei noch er-
möglicht werden.

Firmen-Machrichten

Schweiz. Schoenenberger & Co., tnech. Seidenstoffweberei,
Goßau (Zürich). Unter dieser Firma hat mit dem 10. April Herr
E. Schoenenberger (Mitglied des V. e. S. Z.) die ursprünglich
von Widmer & Schoenenberger gegründete und zuletzt durch
Amsler & Co. betriebene mechanische Seidenstoffweberei à façon
selbst übernommen.

MW Mode- und Marktberichte

Seidenwaren.
Aus Lyon wird berichtet, daß die Stühle für Mousse-

line, Crêpe de Chine und Crêpons stets sehr beschäftigt sind ;

in einzelnen Artikeln kann sogar der Nachfrage nicht Genüge
geleistet werden. Die rasé Liberty und Grenadine werden
stark verlangt, Taffetaline und Bengaline weniger. In reichen
broschierten Artikeln müssen Aufträge zurückgewiesen werden,
da es an sachkundigem Personal fehlt. Alle Betriebe sind
vollbeschäftigt, leider ermöglichen die obwaltenden Markt-
Verhältnisse es nicht, alle neuen Geschäfte anzunehmen. Schon

Zur Lage der Seidenindustrie.
Das „Bulletin des Soies et des Soieries" Lyon schreibt

in seiner Nummer vom 8. April : In den reichen façonnierten
und broschierten Stoffen, deren Herstellung ein besonders
angelerntes Personal erfordert, können Aufträge nur mit
Mühe ausgeführt werden. Die Fabrikanten sind gezwungen
Orders zurückzuweisen.

Die Krinolinc ist bis jetzt, obgleich man vor drei Monaten
mit Sicherheit davon sprach, nicht durchgedrungen. Für
dauerhafte Kostüme ist die Nachfrage am größten.

Es herrscht eine gewisse Unsicherheit, weil man nicht
weiß wo die englischen Gesetze, die die Einfuhr gewisser
Artikel und Stoffe verbieten sollen, hinaus wollen. England
würde damit seine besten Freunde treffen und unsere Ge-
Schäfte mit diesem großen Markt noch mehr unterbinden.
Wenn man bedenkt, welche Bedeutung der englische Markt
für St. Etienne während der Kriegsjahre erlangt hat, indem
er die deutschen Importe dort verdrängte, kann man sich
diese Aufregung vorstellen. Die Lyoner Seidenfabrikation
fürchtet, daß die mit Baumwolle gemischten Stoffe auch unter
das Einfuhrverbot fallen könnten.

Angesichts der widersprechenden Berichte der englischen
Blätter ist es angezeigt, die amtliehe Bestätigung abzuwarten.
Dem Anscheine nach sollen jedoch neben Baumwollgeweben
auch Stickereien, Bänder und Besatzartikel dem Einfuhr-
verbot unterliegen.

Bei einer jüngst in Paris stattgefundenen Versammlung
der Präsidenten der französischen. Handelskammern war die
Rede von einer englischen Bill, welche die Einfuhr von Luxus-
Produkten verbieten soll. Damit sollte es möglich werden
die Tonnage in erster Linie für Bedarfsartikel zu reservieren.
Dieses Argument ist jedoch nicht stichhaltig, weil die Be-
deutung der Schiffsfracht von England nach Frankreich nicht
aus dem Auge gelassen werden darf und auch weil die mit
dem Verbot getroffenen Objekte in der Regel von sehr kleinem
Gewicht und wenig Raum in Anspruch nehmend sind. Die
französische Regierung solle sich also dafür verwenden, daß
diese Prohibitionen auf französische Produkte nicht anwend-
bar seien. Auch die russische Duma will die Einfuhr von
Luxusartikeln in Rußland verbieten und richtet sich die Ver-
Sammlung der Präsidenten der Handelskammern daher auch
in Bezug auf Rußland mit einem ähnlichen Wunsch an
ihre Regierung.

Die „N. Z. Z." konstatiert, daß der Seidenstoff-Markt von
Woche zu Woche mit größern Schwierigkeiten zu kämpfen
habe. Die Möglichkeit der Einfuhr nach Oesterreich-Ungarn
sei auf ein Minimum reduziert worden, hierauf habe Deutseh-
land die Einfuhr teilweise verboten und nun ist für Belgien
ein Totalverbot dekretiert worden. Lagerware und was auf
den Stühlen, sei zu sehr guten Preisen verkauft worden,
sodaß diese neuen Dispositionen sich erst in der Folge fühl-
bar machen werden.

Vom Januar bis im November 1915 betrug die italienische
Ausfuhr in reinseiden und gemischten Stoffen 1,955,200 Kilo-
gramm gegen 1,405,400 Kilogramm im Vorjahre, was einer
Vermehrung der Ausfuhr um fast 40 Prozent gleichkommt.

Die Frühjahrsmode 1916.
Nach mehreren Wochen herrlichsten Frühjahrswetters

versuchte der herbe Winter nochmals Einkehr zu halten.
Schwere dräuende Wolken vertraten der Sonne den Weg,
die frisch grünenden Wiesen und kräftig sprossenden Bäume
erschauerten unlängst für kurze Zeit nochmals unter einer
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